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B E S C H L U S S  
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betreffend die Markenanmeldung 30 2010 054 866.5 

 

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 

6. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des Richters 

Hermann und des Richters k.A. Schmid 
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beschlossen: 

 

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen 

Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2012 und vom 

19. Dezember 2012 werden insoweit aufgehoben, als die Anmel-

dung für die folgenden Waren bzw. Dienstleistungen zurückgewie-

sen worden ist: 

 

Klasse 6: 

Vollständig oder überwiegend aus unedlen Metallen hergestellte 

Waren, soweit in Klasse 6 enthalten, einschließlich Namensschil-

der, Schlüssel, Schlüsselrohlinge, Schlüsselringe, Schlüsselket-

ten, Identifikationsschilder aus Metall, Schlösser (ausgenommen 

elektrische), Figuren aus Metall, Statuen und Statuetten, Konser-

vendosen aus Metall 

 

Klasse 9: 

Brillen, Brillenetuis, Sonnenbrillen 

 

Klasse 14: 

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte 

oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen ent-

halten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und 

Zeitmessinstrumente 

 

Klasse 16: 

Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appa-

rate); 
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Klasse 18: 

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht 

in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Re-

genschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; 

Rucksäcke; Büchertaschen, Schulmappen, Schulranzen, Tornis-

ter; Etuis; Brieftaschen, Geldbörsen; Brustbeutel, aus Leder; Gür-

teltaschen, aus Leder; Tragetaschen; Strandtaschen, Einkaufsta-

schen; Schlüsseletuis; Schultertaschen; Handtaschen; Sportbeu-

tel, Kleidersäcke für die Reise; Bauch- und Gürteltaschen; Akten-

taschen; Pilotenkoffer 

 

Klasse 25: 

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; T-Shirts, 

Poloshirts, Sweatshirts, Kappen, Hüte, Jacken, Hosen, Halstücher 

 

Klasse 26: 

Abzeichen, nicht aus Edelmetall; Anstecker [Buttons]; Flicken zum 

Aufbügeln für Textilien [Badges]; Gürtelschließen; Schuhschnal-

len; Schuhverzierungen nicht aus Edelmetall 

 

Klasse 35: 

Werbung; Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit; Unternehmens-

verwaltung; Büroarbeiten; Rundfunkwerbung; Vermietung von 

Verkaufsständen 

 

Klasse 41: 

Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen und 

Ausstellungen (Ausbildung und Unterhaltung); Veröffentlichung 

von Büchern, Magazinen und sonstigen Texten, ausgenommen 

Werbetexten. 
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Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.  

 

 

G r ü n d e  

 

I. 

 

Die Markenstelle hat die am 21. September 2010 angemeldete Wortmarke 

 

Electroring 

 

mit Beschlüssen vom 25. Juni 2012 und vom 19. Dezember 2012, von denen 

letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise wegen fehlender Unter-

scheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Zurück-

weisung bezieht sich nach dem Erinnerungsbeschluss auf folgende Waren und 

Dienstleistungen: 

 

Klasse 6: 

Vollständig oder überwiegend aus unedlen Metallen hergestellte Wa-

ren, soweit in Klasse 6 enthalten, einschließlich Namensschilder, 

Schlüssel, Schlüsselrohlinge, Schlüsselringe, Schlüsselketten, Iden-

tifikationsschilder aus Metall, Schlösser (ausgenommen elektrische), 

Figuren aus Metall, Statuen und Statuetten, Konservendosen aus 

Metall 

 

Klasse 9: 

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und 

Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Ton-, Bild- (soweit in 

Klasse 9 enthalten) sowie Datenträger aller Art, insbesondere Ton-

bänder, Kassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, 
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Audio-Video-Platten und DVDs, Disketten, CD-ROMs, sämtliche vor-

stehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Tonaufzeich-

nungsgeräte; auf digitalen Datenträger aufgezeichnete Videoauf-

nahmen, Spielfilme und Spielfilme für die Fernsehausstrahlung; un-

bespielte Tonbänder, unbespielte Videobänder, unbespielte Tonkas-

setten, unbespielte Videokassetten; Videospiele zur Verwendung mit 

Fernsehapparaten; Spielesoftware für Video- und Computerspiele, 

Videospielcartridges und -kassetten; Spielausrüstungen zum Spielen 

eines Computerspiels (soweit in Klasse 9 enthalten); Brillen, Brillen-

etuis, Sonnenbrillen, Computersoftware für Spielautomaten und Au-

tomatenspiele, Software für Videospiele; Mousepads für Computer 

 

Klasse 14: 

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder 

damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; 

Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-

strumente 

 

Klasse 16: 

Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel 

(ausgenommen Apparate); Programmhefte, Konzertplakate; Flyer, 

Handzettel; Eintrittskarten 

 

Klasse 18: 

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in 

anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regen-

schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Rucksä-

cke; Büchertaschen, Schulmappen, Schulranzen, Tornister; Etuis; 

Brieftaschen, Geldbörsen; Brustbeutel, aus Leder; Gürteltaschen, 

aus Leder; Tragetaschen; Strandtaschen, Einkaufstaschen; Schlüs-
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seletuis; Schultertaschen; Handtaschen; Sportbeutel, Kleidersäcke 

für die Reise; Bauch- und Gürteltaschen; Aktentaschen; Pilotenkoffer 

Klasse 25: 

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; T-Shirts, Po-

loshirts, Sweatshirts, Kappen, Hüte, Jacken, Hosen, Halstücher 

 

Klasse 26: 

Abzeichen, nicht aus Edelmetall; Anstecker [Buttons]; Flicken zum 

Aufbügeln für Textilien [Badges]; Gürtelschließen; Schuhschnallen; 

Schuhverzierungen nicht aus Edelmetall 

 

Klasse 35: 

Werbung; Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit; Unternehmens-

verwaltung; Büroarbeiten; Rundfunkwerbung; Vermietung von Ver-

kaufsständen 

 

Klasse 41: 

Unterhaltungsdienstleistungen; Fernsehunterhaltungsdienste; musi-

kalische Unterhaltung; Dienstleistungen auf den Gebieten Tonauf-

zeichnung (Musikproduktion) und Videounterhaltung; Durchführung 

von Konzert-, Musik- und Videoveranstaltungen (Unterhaltung); Ra-

dio- und Fernsehunterhaltungsdienste; Unterhaltung in Form von 

Bühnenaufführungen, Konzerten und Open Air Veranstaltungen 

(Unterhaltung); Produktion von Ton- und Videoaufzeichnungen (Ton- 

und Filmproduktion); Darbietung, Produktion und Veranstaltung von 

Shows, Musikshows, Konzerten, Open Air Veranstaltungen (Unter-

haltung), Videos (Videofilmproduktion), Multimedia-Videos (Video-

filmproduktion) sowie Rundfunk- und Fernsehprogrammen (Ton- und 

Filmproduktion); Betrieb von Ton-, Film-, Video- und Fernsehstudios; 

Ton-, Film-, Video- und Fernsehaufzeichnungen (Ton- und Filmpro-

duktion); Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckar-
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beiten; Dienstleistungen eines Musikverlages, soweit in Klasse 41 

enthalten; Organisation und Durchführung von Seminaren, Konfe-

renzen und Ausstellungen (Ausbildung und Unterhaltung); Veröffent-

lichung von Büchern, Magazinen und sonstigen Texten, ausgenom-

men Werbetexten; kulturelle Aktivitäten. 

 

Die Markenstelle hat ausgeführt, das angemeldete Wort „Electroring“ erschöpfe 

sich im Umfang der Zurückweisung in einer waren- bzw. dienstleistungsbeschrei-

benden Angabe. 

 

Der Wortbestandteil „Electro“ sei unabhängig von der Schreibweise „Electro“ oder 

„Elektro“ ein Wortbildungselement, das „elektrisch, die Elektrizität betreffend“ be-

deute. Ferner stehe der Ausdruck in Wortzusammensetzungen für „elektronische 

Musik“. Die Wortkomponente „Ring“ sei als Bezeichnung für einen Zusammen-

schluss von mehreren Personen oder Unternehmen zur Durchsetzung gemeinsa-

mer Ziele oder Schaffung und Nutzung bestimmter Einrichtungen gebräuchlich 

und werde häufig auch im Rahmen von Unternehmen- und Verbandskennzeichen 

als beschreibender Hinweis auf die betriebliche Organisationsstruktur verwendet. 

 

Das sprachüblich gebildete Wort „Electroring“ beschreibe damit Waren und 

Dienstleistungen insofern, als sie von einem Zusammenschluss mehrerer Perso-

nen oder Unternehmen auf dem Gebiet der Elektrizität oder der elektronischen 

Musik angeboten oder erbracht würden bzw. von diesen für ihre Tätigkeit benötigt 

würden. Ein solcher Ring könne Elektrogeräte oder elektronische Geräte anbieten 

oder sich mit Waren und Dienstleistungen im Bereich elektronischer Musik befas-

sen. Auch Geschäftsführung, Werbung u.ä. könne sich auf einen Electroring be-

ziehen. 

 

Der Gesamtbegriff verfüge nicht über eine Bedeutung, die über die Verbindung 

der Bestandteile hinausgehe. Eine begriffliche Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht 

gegeben, da der Verkehr stets von der für ihn naheliegenden Bedeutung ausgehe 



- 8 - 

und es ausreiche, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend ist. Ob 

der Begriff lexikalisch nachweisbar ist oder häufig verwendet wird, sei nicht erheb-

lich, sofern dem Zeichen produktbeschreibender Bedeutungsgehalt beigemessen 

werde. Aus Internetauszügen ergebe sich ferner, dass der Begriff „Elektro-Ring“ 

bereits für Anbieter von Elektrogeräten verwendet wird, so dass er nicht mit einem 

einzigen, bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht werde. 

 

Ob auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, könne bei 

dieser Sachlage dahingestellt bleiben. 

 

Die Anmelder haben gegen den Erinnerungsbeschluss Beschwerde eingelegt. 

Das angemeldete Zeichen sei ein Kunstwort, das nicht dem üblichen Sprachge-

brauch zuzurechnen sei und im Hinblick auf die angemeldeten Waren und 

Dienstleistungen keinen eigenständigen inhaltlichen Aussagegehalt aufweise. Zu-

dem beziehe sich die Markenstelle in ihrer Begründung auf das sprachlich und 

inhaltlich sinnlose Konstrukt eines „Zusammenschlusses auf dem Gebiet der 

Elektrizität oder der Elektro-Musik“. Ein Zusammenhang zu den zurückgewiese-

nen Waren und Dienstleistungen sei nicht erkennbar. Die Markenstelle lasse es 

auch an einer angemessenen Differenzierung im Hinblick auf die Vielzahl der an-

gemeldeten Klassen, Waren und Dienstleistungen fehlen. 

 

Die Anmelder beantragen sinngemäß, 

 

die Beschlüsse der Markenstelle im Umfang der Zurückweisung der 

Anmeldung aufzuheben. 

 

 

II. 

 

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. 
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Über die Beschwerde kann, nachdem die Anmelder keine mündliche Verhandlung 

beantragt haben und keine Anhaltspunkte für deren Sachdienlichkeit bestehen, 

ohne eine solche entschieden werden, s. § 69 MarkenG. 

 

Die angemeldete Marke ist mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren und 

Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 37 Abs. 1 MarkenG von der Ein-

tragung ausgeschlossen, weil ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. 

 

Unterscheidungskraft in diesem Sinn ist die konkrete Eignung eines Zeichens, die 

von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem be-

stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und 

Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH 

GRUR Int. 2012, 914 Rn. 23 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; BGH 

GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido). Nur soweit die Eignung zu Erfüllung der 

Herkunftsfunktion besteht, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine 

Wettbewerbsfreiheit durch Verleihung von Ausschließlichkeitsrechten an Zeichen 

einzuschränken (s. EuGH GRUR Int. 2004, 631 Rn. 48 – Dreidimensionale Tablet-

tenform I). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Eintragung ent-

gegensteht, ist allerdings von einem großzügigen Maßstab auszugehen (vgl. BGH 

GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy). 

 

Unterscheidungskraft fehlt insbesondere solchen Zeichen, denen entweder ein für 

die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschrei-

bender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2012, 270, 271 

Rn. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 – Deutschland Card) oder 

wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die 

beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, zu 

diesen aber einen engen beschreibenden Bezug herstellen (vgl. BGH GRUR 

2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 – STREETBALL). 
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Nach diesen Grundsätzen erfüllt das angemeldete Wort „Electroring“ die Anforde-

rungen an die Unterscheidungskraft im angegebenen Umfang nicht, da es inso-

weit lediglich über einen ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Begriffsgeh-

alt verfügt. 

 

Wie bereits die Markenstelle aufgezeigt hat, ist die angemeldete Marke grammati-

kalisch korrekt und sprachüblich aus den Wortbestandteilen „Electro“ und „Ring“ 

zusammengesetzt. Der Bestandteil „Ring“, der durch die andere Komponente 

„Electro“ näher bestimmt wird, bezeichnet im Wirtschafts- oder Gesellschaftsleben 

einen Zusammenschluss oder einer sonstigen Kooperation mehrerer Personen 

oder Unternehmen zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele oder zur Schaffung und 

Nutzung bestimmter Einrichtungen (s. Duden Online, unter 4.; BPatG Beschl. v. 

18.12.1998, 33 W (pat) 281/98 – BAUSTOFFRING; HABM v. 19.3.2002, 

R0221/00-1 – Funkberaterring). In dieser Bedeutung wird der Begriff nicht nur in 

zahlreichen allgemein geläufigen Ausdrücken verwendet (vgl. „Bücherring“, „Mu-

sikring“, „Theaterring“), sondern wird auch häufig im Rahmen von Unternehmens- 

oder Verbandskennzeichen als beschreibender Hinweis auf die betriebliche Orga-

nisationsstruktur aufgegriffen (vgl. etwa „Ring Deutscher Makler“, „Ring Deutscher 

Bauingenieure“, „Architektenring Düsseldorf“). Der Ausdruck steht damit in einer 

Reihe vergleichbarer Bezeichnungen wie Gruppe, Gemeinschaft oder Partner-

schaft, die ebenfalls als Hinweis auf eine gemeinschaftliche Organisationsform 

insbesondere von Unternehmen üblich sind. 

 

Das Wortbildungselement „Electro“ – oder äquivalent „Elektro“ – ist dem allgemei-

nen Publikum aus strukturell und in Bezug auf den Inhalt der Komponente 

„Electro-“ oder „Elektro-“ entsprechenden Begriffen wie Elektroinnung, -markt, 

-abteilung oder – bezogen auf die Musikrichtung – Electroclub bekannt. 

 

Die angemeldete Marke verweist daher in der maßgebenden Wortgesamtheit un-

mittelbar und ohne erhebliche Unklarheit auf einen Zusammenschluss von Perso-

nen oder Unternehmen, die entweder Elektro- oder Elektronikartikel aller Art oder 
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Waren und Dienstleistungen mit Bezug zu elektronischer Musik anbieten. Der 

Begriff „Electroring“ bringt damit lediglich zum Ausdruck, dass der konkrete An-

bieter der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen einer derartigen Ko-

operation angehört. Ein beachtliches begriffliches Spannungsverhältnis zwischen 

dem Bestandteil „Electro“ als Hinweis auf eine tendenziell progressive Musik-

strömung und dem eingeführten Ausdruck „Ring“ besteht insofern schon des-

wegen nicht, weil moderne Stilrichtungen durchaus auch konventionelle oder – wie 

häufig begegnende retrospektive Bezüge zeigen – sogar bewusst unzeitgemäße 

Anleihen aufnehmen. 

 

Beschreibendes Verständnis kommt dem Begriff bezogen auf sämtliche der bean-

spruchten Waren der Klasse 9 mit Ausnahme von Brillen, Brillenetuis und Son-

nenbrillen zu, denn bei allen der hier genannten Waren handelt es sich solche, die 

typischerweise in Elektro- bzw. Elektronikmärkten vertrieben werden. 

 

Soweit der Begriff als Hinweis auf einen Zusammenschluss von Personen oder 

Unternehmen aufgefasst wird, der Waren und Dienstleistungen im Bereich elektro-

nischer Musik anbietet, verfügt er bezogen auf typischer Weise einer solchen 

Vereinigung zurechenbaren Waren bzw. Dienstleistungen über beschreibenden 

Gehalt. Dies betrifft Waren und Dienstleistungen, die die Produktion und die Dar-

bietung elektronischer Musik einschließlich der Veranstaltungsorganisation, die die 

Herausgabe von veranstaltungsbegleitenden Druckereierzeugnissen wie Plakaten 

und Programmheften (Kl. 16, 41) umfasst. Im Einzelnen fallen hierunter neben 

Datenträgern der Klasse 9, für die beide genannten Bedeutungen beschreibend 

sein können (vgl. zur Unbeachtlichkeit einer ggf. gegebenen Mehrdeutigkeit, BGH 

GRUR 2010, 640 Rn. 14 – hey!; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 

Rn. 113), folgende Waren und Dienstleistungen der Klasse 16 und 41: 

 

Kl. 16: 

Druckereierzeugnisse; Programmhefte, Konzertplakate; Flyer, Hand-

zettel; Eintrittskarten 
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Kl. 41: 

Unterhaltungsdienstleistungen; Fernsehunterhaltungsdienste; musi-

kalische Unterhaltung; Dienstleistungen auf den Gebieten Tonauf-

zeichnung (Musikproduktion) und Videounterhaltung; Durchführung 

von Konzert-, Musik- und Videoveranstaltungen (Unterhaltung); Ra-

dio- und Fernsehunterhaltungsdienste; Unterhaltung in Form von 

Bühnenaufführungen, Konzerten und Open Air Veranstaltungen (Un-

terhaltung); Produktion von Ton- und Videoaufzeichnungen (Ton- 

und Filmproduktion); Darbietung, Produktion und Veranstaltung von 

Shows, Musikshows, Konzerten, Open Air Veranstaltungen (Unter-

haltung), Videos (Videofilmproduktion), Multimedia-Videos (Video-

filmproduktion) sowie Rundfunk- und Fernsehprogrammen (Ton- und 

Filmproduktion); Betrieb von Ton-, Film-, Video- und Fernsehstudios; 

Ton-, Film-, Video- und Fernsehaufzeichnungen (Ton- und Filmpro-

duktion); Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckar-

beiten; Dienstleistungen eines Musikverlages, soweit in Klasse 41 

enthalten; Veröffentlichung von Büchern, Magazinen und sonstigen 

Texten, ausgenommen Werbetexten; kulturelle Aktivitäten. 

 

Bezogen auf andere Waren oder Dienstleistungen der Klassen 6, aus Klasse 9 

„Brillen, Brillenetuis, Sonnenbrillen“, Klasse 14, aus Klasse 16 „Photographien; 

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“, Klassen 18, 25, 26, 35, 

aus Klasse 41 „Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen und 

Ausstellungen (Ausbildung und Unterhaltung)“ ist kein beschreibendes Begriffsver-

ständnis oder ein anderer Bezug festzustellen, der dem Verständnis als Herkunfts-

hinweis entgegensteht. 

 

Von einer als solcher bezeichneten Kooperation, die einem benannten Zweck 

nachgeht, erwartet das Publikum eine hierauf beschränkte oder eine typischer 

Weise eng verbundene Geschäftstätigkeit. Hieran fehlt es insoweit. Im Unter-

schied zu Zeichen, die ein konkretes Ereignis benennen (vgl. BGH GRUR 2006, 
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850 – FUSSBALL WM 2006), eignet sich der in der angemeldeten Marke enthal-

tene Hinweis auf eine Organisationsform auch nicht als motivähnlicher Aufdruck 

von Merchandisingartikeln. Entgegen der Annahme der Markenstelle ist auch nicht 

erkennbar, dass der angemeldete Begriff geeignet wäre, die Eignung oder Be-

stimmung der genannten Waren und Dienstleistungen für bestimmte Empfänger 

zum Ausdruck zu bringen. Die objektive Beschaffenheit von Waren und Dienst-

leistungen, die für eine als „-ring“ verfasste Organisation vorgesehen sind, unter-

scheidet sich, soweit ersichtlich, nicht von solchen, die an andere Empfänger ge-

richtet sind. 

 

Der Begriff „Electroring“ kann nach den tatsächlichen Feststellungen der Marken-

stelle und des Senats für die letztgenannten Waren und Dienstleistungen auch 

nicht als beschreibende Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen, so 

dass insoweit keine Rechtfertigung für die Zurückweisung der Anmeldung nach 

§ 37 Abs. 1 MarkenG besteht. 

 

 

III. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-

mittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zuge-

lassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 

 

1.  das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richter-

amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit 

Erfolg abgelehnt war, 

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 



- 14 - 

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so-

fern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zuge-

stimmt hat, 

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die 

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. 

 

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim 

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-

hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer 

Form einzulegen. 

 

 

Dr. Albrecht Hermann Schmid 

 

Hu 


